
Ausschüttung gefährdet
Gemeinnützigkeit nicht

Geänderte Regelungen für die Auszahlung
des Körperschaftssteuer-Guthabens

D
as Körperschaftsteuergesetz
strahlt auch auf steuer-
begünstigte Körperschaften

aus. Insbesondere wenn .steuer-

pflichtige wirtschaftliche Geschäfts-
betriebe vorliegen. für die das zu
versteuernde Einkommen ermittelt

werden muss. sind diese. gesetzli-
chen Vorgaben zu beachten. Das SE-
StEG (seit 13. 12. 2006 in Kraft)
hat die Regelungen über die Auszah-
lung des Körperschafsteuer-Gutha-
bens geändert.

Dipl.-Kfm.Oliver Rulle, Steuerberater

Vonvielenunbeachtet oder erst sehr
spät zur Kenntnisgenommen, sieht
es vor, dass ein Anspruch auf Aus-
zahlung des Körperschaftsteuer-
Guthabens für Körperschaften
grundsätzlich mit Ablauf des
31.12.2006 in vollerHöheentsteht.
Bislangkonnte eine Körperschaftihr
Körperschaftsteuer-Guthabenregel-
mäßig nur durch Ausschüttungen
mobilisieren. die auf einem den
gesellschaftsrechtlichenVorschriften
entsprechenden Gewinnverwen-
dungsbeschluss beruhen.

Auszahlung ab 2008
Derjetzt gesetzlich festgeschriebene
Anspruch auf Auszahlung des Kör-
perschaftsteuer-Guthabens wird von
der Finanzverwaltung im Laufe des

l
I Ende vorigen Jahres ist das Gesetz über steuerliche
i Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen
I Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerlicher

i Vorschriften (SEStEG)in Kraft getreten. Esändert u.a.
I die Regelungen zur Auszahlung des Körperschafts-

l~:,er-Guthabens._ _
Kalenderjahres2007 einmaligdurch
einen gesonderten Bescheidfestge-
setzt. Damit eine sofortige Auszah-
lungaller Körperschaftsteuer-Gutha-
ben von sämtlich davon betroffenen

Körperschaften nicht zu einer Haus-
haltsschieflage führt, erfolgt die
Auszahlungin zehn gleichenJahres-
beträgen in den Jahren 2008 bis
2017. In diesem Zeitraum werden

die jährlichen Beträge durch die
Finanzverwaltung - ohne weiteren
Antrag - jeweils zum 30. September
ausgezahlt. Davon abweichender-
folgt die erste Auszahlung einen
Monat nach Bekanntgabe des
Bescheidsüber die Festsetzungdes
Auszahlungsanspruchs.

Besteht ein Anspruch?

Steuerbegünstigte Körperschaften,
insbesondereKrankenhäuser in der
Rechtsform einer GmbH. sollten zu-
nächst die Frage klären, ob sie von
den neuen Regelungen überhaupt
betroffen sind. Dafür müssensieden
Bescheidzum 31.12.2005 über die

gesonderte Feststellung von Be-
steuerungsgrundlagenprüfen. Hier
hat die Finanzverwaltung bereits
festgesetzt, in welcher Höhe ein
Körperschaftsteuer-Guthaben aus
Vorjahren besteht.

Dieser Auszahlungsanspruchist in
der Bilanz zum 31.12.2006 als ~
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"sonstige Forderung" zu aktivieren.
da er mit Inkrafttreten der Ände-
rungen des Körperschaftsteuerge-
setzes am 13.12.2006 rechtlich zu
diesem Zeitpunkt entstaodenist. Es
kommt also nichtauf den Zeitpunkt
der Bekanntgabe des Bescheids
über die Festsetzung des Auszah-
lungsanspruchs durch. die Finanz-
verwaltung an. AuchdieAuszahlung
des Guthabens über zehn Jahre
steht einer Aktivierung nicht entge-
gen. da es sich nur um eine FäIlJg-.

keitsregelung handelt.

Darüber hinausmuss bei einemAus-
weis des Anspruchsunter "sonstige
Forderungen" die Restlaufzeit ver-
merkt werden. Der zugehörige
Ertrag ist in der Gewinn- und
Verlustrechnung unter der Position
"Steuern vom Einkommen und vom

Ertrag" auszuweisen.

Bei der Ermittlung des zu versteu-
ernden Einkommensfür die steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetriebe ist die Aktivierung
(Vermögensmehrung)des Anspruchs
nichtzu berücksichtigen.d. h. der in
der Gewinn- und Verlustrechnung
ausgewieseneErtrag muss außerbi-
lanziellneutralisiertwerden.

Welcher Zinssatz?

Dadas SEStEGkeineVerzinsungdes
Anspruchsauf Auszahlungdes Kör-
perschaftsteuer-Guthabens vorsieht
und auch keine andere gesetzliche
Grundlage für eine Verzinsung be-
steht. ist der Anspruch nicht mit
dem Nennwert. sondern mit dem
Barwert zu aktivieren. Das Körper-
schaftsteuer-Guthaben muss also
abgezinst werden. AlsKalkulations-
zinsfuß für die Barwettberechnung
bzw. Abzinsungist ein fristadäqua-
ter risikoloser Zinssatz zu wählen.
Hier kann man sich an 10jährigen
Bundesanleihen orientieren. Es ist
aber auch eine Abzinsungmit dem
"steuerlichen" Zinssatz von 5.5%
p.a. möglich.

Unsicherist allerdingsnochder Zeit-
punkt der erstmaligen Auszahlung
des jährlichen Steuerbetrags durch
die Finanzverwaltung.Dieser hängt
von der Bekanntgabedes Bescheids
über die Festsetzung des Auszah-
lungsanspruchs ab. Da aber für
den gesamten Auszahlungszeitraum
(2008 bis 2017) der Auszahlungs-
zeitpunkt zum 30.09. gesetzlich

vorgeschrieben ist. kann bei der
Berechnung des Barwerts zum
31.12.2006 aus Vereinfachungs-
gründen von einer Auszahlungder
Steuerbeträge zum 30.09. ausge-
gangen werden.

In den Jahren 2008 bis 2017 wird
sich der Auszahlungsanspruchder
steuerbegünstigten Körperschaften
durch die jährliche Auszahlungder
Steuerbeträge verringern. Da die
Jahresbeträge zum Nennwert ver-
einnahmt werden. ergibt sich eine
Vermögensmehrung in Höhe des
Zinsanteils.Der Ausweisdes Zinsan-
teils kann unter der Position "Steu-
ern vom Einkommenund vom Er-
trag" erfolgen. da dieser Betrag den
gestiegenenZeitwert des nominellen
Steuererstattungsanspruchs wider-
spiegelt.Auchdieser Ertrag (Vermö-
gensmehrung) ist bei der Ermittlung
eines zu versteuernden Einkommens
außerbilanziellzu neutralisieren.

'Zusammenfassung
Durch die Änderungen des Körper-
schaftsteuergesetzes im Rahmendes
SEStEG können jetzt auch steuer-
begünstigte Körperschaften das
Körperschaf,tSteuer-Guthaben. das in
Vorjahren durch das Anrechnungs-
verfahren gebildet wurde. ohne eine
die Gemeinnützigkeit gefährdende
Gewinnausschüttung realisieren.
Der jährliche Zufluss des Steuerbe-
trages führt zu einer Erhöhung der
Liquidität. Gleichzeitig sollten aber
die bilanziellen Folgen des Auszah-
lungsanspruchs nicht vernachlässigt
und zum 31.12.2006 eine Forde-

rung in Höhe des Barwertes des
Auszahlungsanspruches ausgewie-
sen werden. Bei der Ermittlung
eineszu versteuernden Einkommens
ist dieser Betrag außerbilanziellzu
neutralisieren.8

Dlpl.-Kfm. Oliver Rulle
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